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Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 

-Regionale Planungsstelle - 

Frau Henze 

Paul-Wunderlich-Haus/Am Markt 1 

16225 Eberswalde 

 

 

28.04.2011 

Dirk Felgenhauer-25.März 2011 

61.11.4/wo 

 

Regionalplan Uckermark Barnim sachlicher Teilplan „ Windnutzung, 

Rohstoffsicherung und –gewinnung“, Entwurf 10.03.20 11 

hier: Stellungnahme der Stadt Eberswalde 

 

 

 

Sehr geehrte Frau Henze, 

 

vielen Dank für die Beteiligung der Stadt Eberswalde an der Aufstellung des o. g. 

Regionalplans. 

 

Die Stadt Eberswalde begrüßt grundsätzlich die Strategie des Regionalplans, 

einerseits die regenerative Windenergienutzung zu fördern, andererseits durch die 

Eignungsgebiete zu sichern und zu konzentrieren. Die Stadt Eberswalde ist lediglich 

am nördlichen Siedlungsrand im Bereich Lichterfelder Bruch von dem 

Eignungsgebiet Lichterfelde betroffen. Seitens der Stadt Eberswalde wird dem 

zugestimmt. 

 

Nicht ganz eindeutig erscheinen die Aussagen des Regionalplans zur 

Bindungswirkung des Plans für die Kommunen. So gelten die Eignungsgebiete laut 

Begründung des Regionalplans nur im Außenbereich gemäß §35 BauGB; was gilt für 

die Gebiete gemäß § 30 mit bestehenden Bebauungsplänen bzw. mit 

neuaufzustellenden Bebauungsplänen bzw. im Innenbereich gemäß § 34 BauGB? Ist 

auf Seite 10 der Begründung, der 2. Spiegelstrich unter Nr. 3 so zu verstehen, dass 

Kommunen im Rahmen der kommunalen Planungshoheit aktiv neue 

Eignungsgebiete für Windkraftanlagen  
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beantragen und entwickeln können, wenn dort keine Tabu- und/oder Restriktionsbereiche 

entgegenstehen? Die Stadt Eberswalde bittet zu diesen Fragestellungen um Klarstellung in der 

Begründung bzw. falls erforderlich im Festlegungsplan. 

 

Bezüglich der Rohstoffsicherung und –gewinnung ist die Stadt Eberswalde durch Vorrang- und 

Vorbehaltsgebiete nicht betroffen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

 

Anne Fellner 

Baudezernentin 

 

Verteiler: TK, wo, fri 


